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 Veröffentlicht am 15.04.2010

Norm

AktG §224 Abs2

1. AktG § 224 heute

2. AktG § 224 gültig ab 01.08.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2009

3. AktG § 224 gültig von 01.01.1999 bis 31.07.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 125/1998

4. AktG § 224 gültig von 01.07.1996 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1996

5. AktG § 224 gültig von 01.07.1993 bis 30.06.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 458/1993

6. AktG § 224 gültig von 01.01.1966 bis 30.06.1993

Rechtssatz

Das Verbot der Einlagenrückgewähr (§ 224 Abs 2 AktG) ist nur anzuwenden, sofern ein gewisser „Österreichbezug“

besteht. Ein derartiger Bezug besteht jedenfalls dann nicht, wenn die Alleingesellschafterin der übertragenden

Gesellschaft zwar eine ausländische Gesellschaft ist, deren Anteile jedoch von einer österreichischen Holding gehalten

werden, die gleichzeitig auch ? wenn auch im Wege der Zwischenschaltung einer weiteren (Tochter)Gesellschaft ? alle

Anteile an der übernehmenden Gesellschaft hält.Das Verbot der Einlagenrückgewähr (Paragraph 224, Absatz 2, AktG)

ist nur anzuwenden, sofern ein gewisser „Österreichbezug“ besteht. Ein derartiger Bezug besteht jedenfalls dann nicht,

wenn die Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft zwar eine ausländische Gesellschaft ist, deren Anteile

jedoch von einer österreichischen Holding gehalten werden, die gleichzeitig auch ? wenn auch im Wege der

Zwischenschaltung einer weiteren (Tochter)Gesellschaft ? alle Anteile an der übernehmenden Gesellschaft hält.
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